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Betreffi  Pachtzins  2025

KUNDMACHUNG

zum Pachtzins  für das Jagdiahr  2025

Gemäß  § 35 Abs.  3 des Kärntner  Jagdgesetzes  2000,  LGBl.  Nr.  21/2000,  in der

geltenden  Fassung,  LGBl.  Nr.  21/2025,  liegen  die Abrechnungen  und die

Verzeicbnisse  der arif  die einzelnen  Cmindeigenfümer  entfallenden  Beträge  für

die Gemeindejagdgebiete

Bruggen,  Greifenburg,  Kerschbaum  I und  Kerschbaum  II

in  der  Zeit  vom

23. Feber  bis 08. März  2026

Während  der  Amtssfünden  im  Gemeindeamt  (Finanzverwalfüng)  zur  öffentlichen

Einsicht  auf.

Einwendungen  gegen  die Abrechnung  oder  gegen  die Feststellung  der Anteile

sind  innerhalb  der Auflagenfrist  beim  Bürgermeister  schriftlich  einzubringen.

Nach  Ablauf  der Kundmachungsfrist  wird  der  Jagdpachtzins  fiir  das Jahr  2025

arif  die  jeweiligen  bekannten  Bankkonten  der  Grundeigenfümer  angewiesen.

Greifenburg,  23.02.2026
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abzunehmen  am:  08.C)3.2026  (nach  Amtsstunden1  r

Homepaqe  der Gemeinde  während der  Auflaqefrist.  '  H"erm'Z9'

Erqeht  an die Nachbarqemeinden  mit  dem  Ersuchen  um Kundmachunq


